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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

ABGB §863 FI

MRG §33 Abs1 Satz1

Rechtssatz

Der Vermieter ist zur Zurückweisung einer formwidrigen Kündigung grundsätzlich nicht verpflichtet; sein Stillschweigen

kann nur bei Vorliegen zureichender Gründe als Annahme der als Au ösungsangebot umgedeuteten

außergerichtlichen Kündigung verstanden werden. Solche Gründe können etwa die Neuvermietung, die Annahme der

Schlüssel zum Mietobjekt oder ähnliche unzweifelhafte Verhaltensweisen sein.
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